
4. Redtu- und V erfassungsgesd.lid1te 273 

nodl nicht berührt. Er stellt Gewohnheiurecht dar. Ein Gewohnheiurecht bildet 
sich aber nicht an Randerscheinungen, sondem an der Mitte und der Fülle. 
Die Mitte und Fülle bei erledigten Fahnlehen, das waren die rechtliche Bindung 
zur Wiederausgabe durch Lehenerbrecht, Anwartschaft, Eventualbelehnung, 
später durch Gesamtbelehnung und Erbverbrüderung. H. Krause. 

Wemer 0 g r i s, Der mittelalterliche Leibrentenvertrag. Ein Beitrag zur 
Gesd.lichte des deuuchen Privatrechu (Wiener rechugesd.lichtliche Arbeiten 
Bd. 6) Wien u. München 1961, Verlag Herold. 311 S. - Der Leibrenten­
vertrag ist einer der großen Vertragstypen des hohen und späten Mittelalters 
gewesen, bedeuuam gleichermaßen als Form des öffentlichen Krediu für Städte 
und geistliche Anstalten wie als Beleg dafür, daß das mittelaltertime Remt der 
sim durchsetzenden Geldwiruchaft die ihr gemäßen Remufiguren zur Ver­
fügung zu stellen vermomte. Es gesmah in doppelter Gestalt: Rentenkauf und 
Leibrentenvertrag. Der Käufer einer Rente war ein K.apitalgeber, der flüssige 
Mittel anlegen wollte; Verkäufer war ein Grundstüdtseigentümer, der Geld 
brauchte; die (ursprünglich ewige) Rente war aus den Erträgen des Grund­
stüdts zu zahlen und durch die Haftung des Grundstüdts gesimert. Der Käufer 
einer Leibrente war ein Vermögensbesitzer, der sim von Risiko und Mühe der 
Vermögensnutzung entlasten wollte und gegen einmalige Zahlung eine Rente 
bis zu seinem Lebensende erwarb, die dann erlosm; Verkäufer war typisch 
eine kapitalbedürftige Anstalt; an die Stelle liegenschaftlimer Simerung trat 
die von der mensdtlimen Person gelöste Bestandssimerheit solmer Smuldner. 
Diese zweite Form wird in dem Buch von Ogris zum ersten Mal monographism 
ausführtim auf der Basis breiten, nicht nur örtlim ausgewählten Quellen­
materials behandelt. Die Erscheinung hat, wie 0. überzeugend namweist, eine 
doppelte Wurzel: erstens die donatio reservato usufructu, die dem Seelenheil 
dienende Schenkung an geistlime Grundherrsmaften bei gleidtzeitiger Er­
haltung einer welttimen Existenzgrundlage des Gläubigen; zweitens die Kloster­
verpfründung von Laien mit Aufnahme in die Gemeinsmaft und Unterwerfung 
unter die Gewalt des Abtes. In der Entwiddung traten die jenseitigen Bezüge 
allmähtim hinter dem diesseitigen Versorgungszwedt zurüdt. Die Einordnung 
in Grundherrsmaft oder geistlime Anstalt machte rein vermögensrechtlimen 
Beziehungen Platz. Liegensmaften und Naturalreichnisse wurden durm Geld­
vermögen und Geldzahlungen abgelöst. Aus der smwerfälligen Ordnung des 
Grund und Bodens wedtselte das Geschäft in das bewegtime Schuldremt hin­
über. Seit dem Ende des 13. Jh. ist es reiner Kauf eines Rentenremts. Von 
Seiten des Käufers wohnen ihm Züge einer Personalversimerung inne, von 
Seiten des Verkäufers Züge des öffenttimen Kredits, jeweils mit dem speku­
lativen Moment des späten oder frühen Todes des Rentennehmers. Von dieser 
Basis aus wurde das Institut durm eine Fülle von Vertragsklauseln nam den 
versmiedensten Interessenrichtungen ausgebaut. Der Wert der Darstellung von 
0. liegt aber nimt zum wenigsten darin, daß er die remtlime Entfaltung 
ständig mit den wirtsmaftlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen der Be­
teiligten konfrontiert. So ergeben sim zugleich tiefe Einblidte in die Finanz­
gestaltung der Städte und Klöster im ausgehenden Mittelalter und in das 
Umsimgreifen des Gelddenkens vorwiegend in den städtismen Schimten. 

H.Krause. 

Gunter G u d i an, Die Begründung in Schöffensprüchen des 14. und 
15. Jahrhunderu. Ein Leitprinzip der Abfassung spätmittelalterlicher Schöffen­
sprüche, Darmstadt 1960, Verlag C. Rindt, 127 S. - Der Gegenwart ist das 
Recht vorwiegend staatliches Gesetz, an dem die Vorgänge zu messen sind. 
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